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DerArbeitskampf imHinterzimmer
1.Mai Der sozialpartnerschaftliche Interessenausgleich hat eine lange Tradition in der Schweiz. Und
dochweissman erstaunlichwenig darüber. Eine Auslegeordnung vor demTag der Arbeit vonmorgen.

Daniel Zulauf

«Der Tag der Arbeit ist kein
Marschbefehl», sagtErnstGiger.
DieMöglichkeit einerTeilnahme
aneiner gewerkschaftlichenVer-
anstaltung hält sich das langjäh-
rige Syna-Mitglied natürlich of-
fen. DochDemonstrationen hät-
ten keinen Selbstzweck.Giger ist
PräsidentderPersonalvertretung
vonGE(Schweiz). IndieserFunk-
tion vertritt er die Interessen von
5500Angestellten,unddasnota-
bene in einer kritischenZeit.

Nach der Übernahme des
Kraftwerkgeschäftes vonAlstom
durch den GE-Konzern kündig-
ten die Amerikaner in der
Schweiz zunächstdenAbbauvon
mehr als 1300 Stellen an. Bald
darauf wurde der Plan auf 900
Stellen reduziert. Doch auch das
ist fürGigerund seine23-köpfige
Kommission noch viel zu viel.
«Wir sehen weniger als 650 be-
troffeneMitarbeitende», formu-
lierten die Personal- und Arbeit-
nehmervertreter imvergangenen
Jahr das Ziel für den Konsulta-
tionsprozess, der Ende Jahr zum
Abschluss gebracht werden soll.

Krisenartikel im
Gesamtarbeitsvertrag

Seit der grossen Solidaritätsver-
anstaltung an jenemSamstag im
Januar 2016, wenige Tage nach-
dem die Schweizer Belegschaft
dieHiobsbotschaft erfahrenhat-
te, findet der Arbeitskampf be-
ziehungsweise finden die «Ver-
handlungen»,wie esGiger lieber
nennt, nurnochhinter verschlos-
senen Türen statt. «Natürlich
strebtendieGewerkschaften an-
fänglich eine führende Rolle in
dem Restrukturierungsprozess
an», sagt Giger. «Aber das kam
für unsnicht inFrage, dawir eine
starkeunderprobtePersonalver-
tretung haben.» Man habe sich
imgutenEinvernehmenauf eine
Arbeitsteilung geeinigt. «Ge-
werkschaften sindnötig,wennes
darum geht, medial wirksame
Kundgebungen zu veranstalten.
Aber konkrete Verhandlungen
mit der Geschäftsleitung führen

wir besser allein», stellt der Prä-
sident mit einem nochmaligen
Verweis auf die Qualität seines
Gremiums klar.

Für solche Formen der
Arbeitsteilung interessiert sich
auchHeinzGabathuler.Er forscht
imRahmeneinesNationalfonds-
projektes an der Universität Zü-
richüberMitbestimmungundbe-
triebliche Arbeitnehmervertre-
tungen in der Privatwirtschaft.
«Man weiss zu wenig über diese
Gremien, zumal siemitderFran-
kenkrise vor weitreichende Her-
ausforderungengestelltwurden»,
sagter.KonkretdenktGabathuler
an den so genannten Krisenarti-
kel, den die Arbeitgeber der Ma-
schinen-, Elektro- und Metall-
industrie im Zug der grossen Re-
zession in den 1990er-Jahren
gegen den gewerkschaftlichen
Widerstand in den Gesamt-
arbeitsvertragaufgenommenhat-
ten. Der Artikel stipuliert: «Ab-
weichungenvonarbeitsvertragli-
chen Bestimmungen des GAV
sind in Ausnahmefällen mög-
lich.» Gemeint ist insbesondere
eineVerlängerungderArbeitszeit
bei gleichem Lohn – eine Mög-
lichkeit, die imRahmender zwei
Frankenschocks seit 2010 viele
Industriefirmen genutzt haben.

Die Arbeitgeber können den
Krisenartikel aber nur mit aus-
drücklicher Zustimmung der
Arbeitnehmervertretung anru-
fen. «Damit erhalten die Gre-
mien mehr Verantwortung, die
sie sichursprünglichgewissnicht
gewünscht hatten – sie bekom-
menaberaucheinDruckmittel in
die Hand, weil sie auch Nein sa-
genkönnen», erklärtGabathuler.
So entstehe Spielraum für Ver-
handlungen:«DieArbeitnehmer
könnten ihre Zustimmung zur
Anwendung des Krisenartikels
beispielsweise von einem Ver-
zicht auf betriebsbedingte Kün-
digungenwährendderkritischen
Zeit abhängigmachen.»

Interessant ist dieBedeutung
der Arbeitnehmervertretungen
auch vor dem Hintergrund, dass
es für sie in der Schweiz erst seit
dem 1.Mai 1994 eine allgemein-

gültigegesetzlicheRegelunggibt.
Das sogenannte Mitwirkungs-
gesetz wurde im Nachgang zur
EWR-Abstimmung erlassen, um
die schweizerischen Arbeitneh-
merrechte im Betrieb dem euro-
päischenMindeststandard anzu-
passen.DieArbeitgeberärgerten
sich über den Bundesrat, der in
ihrenAugenallzubeflissendabei
war, durch die Übernahme von

ausländischem Arbeitsrecht die
liberaleAusrichtungdeshiesigen
Arbeitsmarktes zu gefährden.
Doch die damalige Kritik ist mit
BlickaufdenInhaltder seinerzei-
tigen Gesetzesnovelle mindes-
tens nicht a priori nachvollzieh-
bar. Viel mehr als ein Recht auf
regelmässige Informationenüber
den Geschäftsgang, auf Anhö-
rung bei Massenentlassungen

undbeiFirmenverkäufenundauf
eine gewisse Mitsprache in Fra-
genderArbeitssicherheitundvon
anderen eher organisatorischen
Belangen steht da nicht drin.

Dennochkönntediegesetzli-
che Verankerung der betriebli-
chen Mitwirkung der Arbeitneh-
mermehrbewirkthaben, alsdies
bisweilenauchdieGewerkschaf-
ten zugeben wollen. Der norwe-

gische Zellstoffhersteller Borre-
gaardmusstedieSchliessungdes
Produktionswerkes im solothur-
nischen Attisholz vor Bundesge-
richt verteidigen. Die Unia warf
dem Unternehmen eine Verlet-
zung des Konsultationsverfah-
rens vor. Die Drohung eines Ge-
richtsprozesses stand auch im
Raum, als der Chemiekonzern
Clariant die Entlassung von über
400Angestellten ankündigte.

Auch Gabathuler erkennt in
der gesetzlich geregeltenMitwir-
kung Möglichkeiten für die Ge-
werkschaften, Streitigkeiten im
Zusammenhang mit Betriebs-
schliessungen und Massenent-
lassungen neu auch vor Gericht
zu tragen.

Image einer
kraftlosen Institution

DassdieArbeitnehmervertretun-
gen in den Betrieben zum Steig-
bügel für die Gewerkschaften
werden konnten,mussten schon
im 19. Jahrhundert die Patrons
des Industriekonzerns Sulzer
schmerzlich erfahren. Die Win-
terthurer Industriellen hatten
1890selberdieEtablierungeiner
demokratisch gewählten Arbei-
tervertretungvorgeschlagen, um
dieEinflussnahmeausserbetrieb-
licherGewerkschaftsfunktionäre
zu verhindern. Bald aber waren
auch die gewählten Arbeitneh-
mervertreter Gewerkschafter,
und die Sulzers mussten erken-
nen, dass ihre anfänglicheRech-
nung nicht aufgegangenwar.

Bis heute hängt den Arbeit-
nehmervertretungen aber das
Image einer kraftlosen Institu-
tion an, deren Zweck vor allem
darin besteht, die Forderungen
derArbeitgeber abzunicken.Ga-
bathulersForschungkönntemit-
helfen, dieses Zerrbild wenigs-
tens teilweise zukorrigieren.Da-
fürmüssenPersonalvertretungen
wie jene von Ernst Giger freilich
zählbare Erfolge vorweisen kön-
nen. Dasselbe gilt selbstredend
auch fürdieGewerkschaften,nur
haben sie das Privileg, ihre Leis-
tungenmedienwirksamauchauf
der Strasse feiern zu können.

Nach der Konferenz von Politik und Sozialpartnern in Bern: Ein Plädoyer

AufdemArbeitsmarktherrscht fürÄltereheimlichApartheid
In Südafrika gab es bis zu den
Neunzigerjahren staatlich
abgesegneten Rassismus. Dafür
stand der Begriff der Apartheid.
Wer schwarzwar, sass am
Katzentisch. Simpel, weil er
schwarzwar. Dieser Zustand
endete – sozusagen naturge-
mäss – in einer Revolution.Weil
derlei Zustände rudimentärsten
Ansprüchen anMenschlichkeit
widersprechen.

Bei uns gibt es derlei Zustän-
de so natürlich nicht.Was nicht
besagen soll, dass der Lebens-
rahmen in unserer friedlichen
Wohlstandsgesellschaft frei ist
von gesellschaftlichen Perver-
sionen. Zustände auf unserem
Arbeitsmarkt liefern dafür
konkretenAnschauungsunter-
richt. So ist heute klar, dass die
wachsende Lebenserwartung

einhergehenmussmit Erhöhun-
gen des Rentenalters, wenn
unsere Sozialversicherungen
aufDauer Bestand haben
sollen. Bitte länger arbeiten,
Herr und Frau Schweizer, heisst
dieDevise. Die Realität auf dem
Arbeitsmarkt aber geht um zirka
180Grad in die umgekehrte
Richtung. AbAlter 50wird es
für Arbeitnehmer heikel. Ab 55
sollten sie die Klappe halten.
Und ab 60 heisst es, die Luft
anhalten. Denn, wie es ein
Arbeitsmarktexperte in derNZZ
in dieserWoche auf den Punkt
gebracht hat: «Schauen Sie,mit
60 ist es einfach vorbei. Da
müssen Sie vergessen, dass Sie
je wieder eine klassische neue
Stelle finden.»

Noch gibt es zwar sogenannte
Experten,welche die Arbeits-

marktdaten interpretieren im
Sinne von: alles halb so
schlimm. Ähnliches behaupten
die verbandlich organisierten
Arbeitgeber. Etwas anderes
bleibt ihnen nicht übrig. Denn
wer als Arbeitgeber offen
hinstehen und sagenwürde:
«Jawohl, bei der Selektion
sortieren wir Ältere wegen ihres
Alters aus», der wäre als Alters-
rassist geoutet undwürde den
öffentlichen Sturm der Entrüs-
tung kaumüberleben. Ich
selber habe in über 20 Jahren
Führungsverantwortung einen
Ü60-Mann angestellt. Es war
ein Glücksgriff. Denn der
Mitarbeiter war nicht nur
punkto Erfahrung, sondern
auchmotivationsmässig spitze.
Doch das sind Tempi passati.
Welche Personalabteilung in
welcher Firmawürde heute

eine so exotisch wirkende
personelleWeichenstellung
nochmittragen?

Die Antwort kennt man auch
in Bern.Und so scheint Bun-
desrat Schneider-Ammann
offener als auch schon für ein
öffentlichesNachdenken über
diese schwerwiegende Fehlent-
wicklung. Jedenfalls wirkte er
dieseWoche bei der dritten
Konferenz zur Förderung älterer
Arbeitnehmer bereiter als auch
schon für eine aktive öffentliche
Debatte. Nichts will er aller-
dingswissen von einem verlän-
gertenKündigungsschutz für
ältere Arbeitnehmer. Und dafür
bin ich ihmdankbar. Dennmit
dirigistischenMassnahmen
erreichtman schnell einmal das
Gegenteil des anvisierten Ziels.
Welcher Arbeitgeber soll denn

vermehrt Ältere einstellen,
wenn erweiss, dass er damit
seinen rechtlichenHandlungs-
rahmen zusätzlich einschränkt?

Fast ebenso wenig Verständ-
nis habe ich für dasNein der
Gewerkschaften zu tendenziell
tieferen Löhnen für ältere
Arbeitnehmer. Einmal abgese-
hen vonAngestelltenmitMini-
löhnen: Esmüsste doch längst
klar sein, dass es auch im
Arbeitsleben nicht nur in eine
Richtung gehen kann.Hinzu
kommt, dass ältere Arbeitneh-
mer in der Regel weniger kos-
tenträchtige familiäre Verpflich-
tungen haben und ihre Sozial-
versicherungsbeiträge steigen.

Und doch ist es gut, wenn die
Gewerkschaften hartnäckig
bleiben.Weshalbmachen

eigentlich nur dieGewerkschaf-
ten in diesemgesellschaftlich
wegweisendenDossier Druck?
Hatman bei den bürgerlichen
Parteien noch nicht begriffen,
dass der Sanierung unserer
Sozialwerke eine Sanierung
unseresUmgangsmit älteren
Arbeitnehmern vorausgehen
muss? – In diesemSinne, liebe
Parteien:Wir brauchen undwir
wollen keine Revolution. Aber
einenKulturwandel, den
braucht unsere unaufhaltsam
alterndeGesellschaft zwingend.

Thomas Bornhauser

13
Streiks von mindestens einem Tag
gab es 2015. Dabei waren total
13 437 Arbeitnehmende beteiligt.

737850
Mitglieder zählten laut dem
Bund Gewerkschaften und
Arbeitnehmerorganisationen.

513216
Personen sind Mitglied einer
Gewerkschaft (Stand Ende 2015).
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